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111-8 der Beilagen zu den steno Graphischen Protokollen 

des Nationalraten, X1II.GPo 

9. Dezember 1971 
Bericht der l:undesreGieruilg . 

über die Eupfehluug (~r. 136 ) betreffend SonderproGl~amme 
für die Bescb1iftißUng und AusbildunS Jugendlicher zu Ent­
wickhmgsz'Necken 

A. 'lTo)"1:"PY" ""1" .. -, 'I"" c"'n \: • • ~ .. . : • \.: • \. ~.{ ... . pO . 

Die Alleemeine Konferenz der Internatio~alen Ar­

bcitsorcan~sHtion, die an 3~ Juni 1970 in Genf zu 

ihrer 5L~. TaGung zuse!!:..c":len:::;etreten "laI', hat auf dieser 

TaCU1lr::; daR nachstche::1d ane;efllbrte inte:r-nationale In­

strunent aTIc;enm:-U[ler:. : 

Empfehlunc; (NI'. 136) betreffend SOnCerl)1."Ocrammc 

für die :Sesch~ftie;u..l')C; 1X..fJ.d AusbildunG Jucend.­

licher zu EntvJicklune:s zv:ecken . 

Der. a!Iltliche deutsche Vortlaut dieser interriatio­

np.len UrlnLl1ce ist in der AnlaEe beic;eschlossen._ 

Jedes I'Iit::::;lied cer. Internatior.o.len Arbei tsorse.:ni~ 

sation ist ~erläß Artikel 19 der VerfasslLY!ß der Orsani­

sation, BGBl . NI'. 223/1 949 , in der Fassuuß BGBI. 

Nr. ,232/1 954 und 243/1963, verpflichtet, c.ie anl~D­

lich oer Tagill1sen der Internationalen Arbeitskonfer.enz 

anßeno~enen internatior.alen Instrumente den zus~änui­

Gen Stellen im. Hinblick auf ihre Ver,,]irklichu,,'1C c.üT ch 

die Ge setze;ebu...."l[j oder CL'Yldere Ne.ßnru1:nen vorzulecen. 

Diese VerpflichtlL'Yle; e;il t auch denn als erfüllt , Vienn 

in den Fällen, in denen eine Ratifikation nicht vor­

gesehen ist, "üe im Falle einer Empfehlunc, dem Na­
tionalrat e in Bericht-zur Kenntnis Eebracht wird, in 

dem c.ie ßegenw~rtice Rechtslaße - allenfalls auch . 
ihre künftie;e Gestaltune; _: auf den im internatiol18.1en 

Instrument Geregelten Gebiet mit Beziehun3 auf die 

Forderun.gen oder Vorschläe;e des Instnmentes darge­

stellt wird. 
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Um os JUEendlichen zu or~öclichen) on TGtickeiten 

Z1.:r 1;lirtschn..::'tlichen UJ1Q sozial~n ::::nt\.·;icklunC ihres 

Landes tcilzu.."1ehmen und eine 3ilduns) i.!'ortickei ten 

und Erfa.1J.ru..'1cen zu c:rvlerben, die ih:r~.en ihre spätere 

\virtschaftlic~e T3."!;igkeit c.c:;.uernc. erleichtern und 

ihre Eincliederun{j in die Gesellschaft fördern, sieht 

die Empfehlun[5 in Abschnitt I z,,·!ei Gru:91Jen von Gon­

d.erprograr:men vo~, nämlich einerseits Soncer:D:,oc:::'a~e, 

die Bedürfnisse in bezug auf die Besch~iftißlms und 

AusbildunG ~JuGcndlicher erfüllen , donon durch .dio be­

stehenden i~nerstaatlichen Bilduncs- oder Berufsaus­

bildunGsprogr8.-TTJ.ille oder durch die norrr,alen HÖßlichkei ten 

des Arbeitsmarktes noch nicht e!1tsprochen vJird, und 

andererseits Sonder~roGramme, die insbesondere nrbeits­

lose Jugendliche nit einer BildunG oder fachlichen 

Befä.'rügu.nc;en, deren .die Gemeinschaft für die Enti.·Jick­

lunS bec.arf, in die Laße versetzen, diese Befä.~iSLmßen 

im Dienste der Gemeinschaft zu' Gebrauchen. 

Im A1)sc:b.ni tt 11 über die für beic.e Gru:9pen von 80n­

derpror;ranmen geltenden AIJ.cemeinen Grundsätze vlird 

U 0 a. empfoillen, die se Sonder:;J::,ograrnr::.e nöglichst im 

Rahmen der staatlichen EntvJicklU:'1Cspl8.:1C zu orGani­

sieren und mit den Plä.1J.en zur Erschließ'i.ill2 der Arbei ts­

kraftresel"ven lind zur Erreichung c.er produktiven Voll­

beschäfticune; sOHie mit den o2:'dentlichen Bildunc;s- uno 

Ausbildu..ngsproe;rammen für JUGendliche zu koordinier.e:l. 

Sie sollten so durch(3ef:.i..!lrt i .. !erden, daß es zu keiner 

Herabset ZlL1J.C der allGemein gül ticen Arbeit snorr:1en 

kOIT.mt und die DienstleistunGen nicht ZUD. nutzen 'pl'i va­

ter l?ersonen oder Unte2:'nehrr,en vcrl,t.ienc ct ·\·Jerden .. Sie 

soll ten, ',,:ei t ers ei~ I-lir:.destr.!W.3 e..:.'1 Al1serr.einbildun::.; 'lcr­

:ni ttt eIn Ul'1d ohne Diskr.i!!lini e:r.'u.!.': c; c.ur chce.Cüb:rt ,·:er<: eYl ; 

d.ie 'l'eilne.hme 8n ihnen sollte, noCe sehen von c;c~au 

be sti:!I!I!lten 1.usnahmen, auf F:r.' e iivillie:k ei t beruhen. 
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Schließlich sollten die Dienstbedingungen de:c' ·Teilnehmer 
an den Sonderprogrammen mit den Rechtsvorschriften über 

das l'1indestal ter für die Zulassung zu.r Beschäftigu...l1g und 
mit den anderen Rechtsvorschriften für die ordentliche 
Ausbildung odel;' die normale Beschäftigung von Jur;endlichen 

im Einldang stehen. 

Ent sprechend dem SchHergevricht der E:::lpfchlung auf der 

oben er\vähnten ersten Gruppe von Sonderprogramrnen ent­
hält Abschnitt 111 ausführliche Bestimmungen über die 
Zwecke; die Teilnahme und den Inhalt dieser Sonderpro­
gramnle, über die Dienstbedingungen der Teilnehmer, über. 
die Auswahl und Ausbildung des St~personals ~~d über 
die Unterstützung der Teilnehmer im Hinblick auf ihr 
zukünftiges Berufsleben •. 

Abschni tt IV bei'aßt sich mit der z\tlei ten Gruppe von 

Sonderprogranunen und sieht darin für deren Teilner.il!ler im 
wesentlichen gleichlautende Bestirnnungen hinsichtlich der 
Dienstbedingilllgen ·vor. 

Abschni tt V empfiehlt die Leitung und Koordi·nierung sämt­
licher Sonderprogramme auf gesamtstaatlicher Ebene durch 
eine oder mehrere von der zust~ndigen Stelle errichtete 
geeignete Stellen, denen auch Vertreter der Arbeitnehmer-., 

Arbeitgeber- und Jugendverbände angehören sollten. Diese 
Stellen sollten mit den für die ordentlichen Bildungs- und 

Ausbildungsprogram..me verantwortlichen Stellen ständig in 
. Fühlung bleiben, um eine Koordinierung im Einblick .auf die 
allmähliche Abschaffung der Sonderprogramme zu gevlähr­
leisten. 

Abschnitt VI regt eine Zusammenarbeit der zuständigen 
Stellen i.m Falle von Sonderprogrammen an, bei denen 
J"ugendliche aus einem Land an Tätigkeit en zur Enh-.ricklung 
eines anderen Lande s t eiInehme:u.. v 
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des une' 'C'Pl~ T;..· .,.,c~eT' "<ro Vl ,1 r:>n r")Y' ,.:,,-, rcr. "I'nc."') '."' .... l.:)e .. 'J .... ;'), • .. ',-,_ J.JU-_o. _ ) \0 .... .LIU\,...J~~_ (.'''''':'u _ .. v . :....4-~c..: .... _ •. I.,..l..J... .1.-, '-.c...;. ..... 

sie ~,y\ ci r' e 1~ TI" ,..,C.." 'Ln .: i'h ""U 'n 0" l' ..... , .l- e ',,(,~ (" co; ('1~-'-: t"; 1" c.' b Z'", C~ "' ..... ' e t:J..J..J. __ ....... ""'-. __ .1. \,.A.L': ~. ". 0 J. .... v ... _ . ... '''-_ ... V 10...1 __ .. ~ ...... 

l~raGe der :r;urch'C -:ib.::-· v_r~G in ihre Zust&r:c:iL..,kei t fallen 
••• J I . 'd () ' ,'l I' t t 
.i~onn ce ) SOl::1C er ma~~ßeoenuen l1-cereSSenv(;r rc -li..'1c;cn 

der Arbei tnch.mer U.t.'1C: cer Arbei tc;eber eince:c.ol t. ' 

Ganz allEß!::lein ist festzusteller:. , - n .,.. . • • ., 
G ai~ 018 ceccns-cano-

liche E]:1:vfehlung rü t ihren VorschlE:cen über Sondcrliro­

c;.r<:H:1J':lC für dic Be !?,ch~3,ftic;u,nc; ur.c. AU[ibil,'hmC JUCCli( li.c:hcI;' . 

zu Snb:!icl-:l1.inc;s :?,l:,'cc}::cn vor alle::! aüf eie 5eäür fni ss e ' 

der Er-h'.Tid:lu..'1zs1f.ncer aoc;estell t is't , \·.'ährcEcl (~ie 'Ver-, 
' h:'~1J,...'r:1" C"c:":') · nr··c-i-r.-· ... ·e...;' ..... ' ., '\\.. ~~ . 1: 1 eii-~1·r '~:..:f'tn~nn_ • ,-,_V.j ... "Je 1. \.-"vI:.;lr -,- ", D ourc!! G1nen .ra __ v __ .J.<1..L "- .. ,,_ 

Bel sowie dadurch se~ennzeichnet sind , daß die Berufs­

ausb i ldune ,'~ie o.uch sEU::1tliche Dienste der ArocitsI1l8:;:,kt­

verv:al tune: ir. D..oderner und oefriedi~8nd8r \Jcir;e c;cre­

Gelt sind. 

Das Schulor~a~isationsgcs~tz , EGBl. Nr. 242/1 962 , 
.... , . '"' n "';:):"1 I "'r'Il""\nl 
l!l~::.eson(Jere ln Ger J:2.ssune aes lJU.!lQeSce.se·czcs bVl)..L o 

Kr . 243/1965, bietet vor alle~ durch Son~erfor~en der 

ßewerblichan, tc ch~ischen un~ kunstEe~crblichcn Facih­

s chulen, dm_~cl1 ge1t]er~liche dnd te chnische I,ehr!3one;e 

und Ku::::,se 30\-!ie durch Schulen für Berufstn-ciC8 die Höe;­

lichkci t, neben einen normalen Bild~Gse;ans notv!encli­

ges zusätz:!.iches Hissen für die BerufsausoildLL'1(3 zu er­

"je!'ben . Ferner oesteht aufEr1)Ild dieses Gesetzes auch 

die :i"1öc;lichkeit der Ablegung v on Externistenprüfunr;en. 

Auch die Absolvierung eines Hochsc~ulstudiums ohne 

vorherißen Besuch einer höheren Schul e oder Able(?;1..m e: 
einer Externisten:r'eifeprüfung ist aufc;rund der Verord ­

nLLDG BGEl . Nr. 167/ 1945 möe;lich . 

D· . T· , - ., 0 . , . t BGBl. I,f r 0 1 s...,.." / 1e 1m nocnscnu~- r~anlsa~lonsgese z,. / 
. ~" 

1955, und im AIIßemeinen Hochschul-Studiengesetz, 1GBJ,. 
Nr. 177/'1966 , vorGesehenen Hochs'chulkurse und Hoch­

schullehrgänc;e dienen ~benfalls einer Berufs\Tor-- und 

-w.ei tcrbildung. 
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~ Auch für (i8 JUGend1iC!1Em irr: 3ercic~. c.c:, LG.nc- und 

Stellen .der Er!i'pfehl"J.nc; in österreich o..!lGcsichts des 

Nic~tvo:.'lieGe·ns VOll Entl·iicklux;r;s:proble::.en und der Existenz 

einer ordentlic::'en 3erufsaus':Jild'1..U1C l:cine BedeutunG zu. 

Has die i!l Abs. 7 vore;esehene,n I-i.öslichkeiten aTI-

lcngt, wonach die innerstaatliche Gcsetzcebunß Aus-

nahmen vom Gr'lmc setz der Freiwilligkeit der ~eilr:.Rhme 

3n c.en Sonder:proEral!"..nen vorsehe-n kF.J1l1, so bestehen da­

eeGen seiter-s dc~ Bundeskanzler2ntes-Ver~assungsdi8nst 

und des Österreichischen Arbciterkw"!"::.ertD!3es insofern 

Bec.enken , als do.ni t eine der Zv]a.'Yl[!;s8rbe:i.t sehr ä:b.nli-

(;he Einrichtun~ eml)fohlen ,,(,'lire.. Die E!!lyfehlunG verla:1.c;t 

zwar, daß die innerstaatliche GcsetzGeblli"'lC solche Aus­

nahmen nur un tel' Bedacht!}ah.:ne auf die Be stim::1lUlGen der 

bestehenden von der Internationalen Arbeitskonferenz 

angeno:m:menen übereinkornen über die Z'tillilgsarbei t und 

die Be schäfti e;u..:."'lgspo li tik zt:.lassen darf, im Bereich 

der östc:,reichischen Rechtsordm.L'YlC ist jedoch darüber 

hinaus auch das Verbot der ZI'Jancs- t:....Yld Fflichtarbei t 

nach Art. 4 Abs. 2 d~r von Österreich ratifizierten 

Konvention ZUL'l Schutze der l'Ienschen:rechte und G:::-und­

freiheiten, 3GB1. Nr. 210/1958, zu beachten. Die Kon­

vention sieht allerdinss in ihrem A:rt. 4 Abs •. 3 
lit. c und d Ausnahmen von c.ieser.:l Verbot vor für 

Dienstleistungen im Falle von Notste ..... '1den une. Katastrophen , 

die das Leben oder das Wohl der Gemcinscheft bedroheri 

bZ1>]. für Arbeiten oder Dier.stleistunCG:l, die zu der: 

normalen Bür3erpflichten geh6ren. Diese von der Kon­

vention zuc;elasscnen Ausnah~en decken jeDoch nicnt die 

pflichtcer;.äße Teilnahme Jucendlicher eIl den von c.er in 

Rede stehenden Empfehlune; vorcesehenen SonclerprocrC)!mi.:n 

für Jucendliche.· 

Durch die in Absatz 17 1i t. c c.er Er.:::)fG_ ... lunS festce-

nehmer und deren Einsatz bei solchen Tätickeiten, die 

dieser EienQ'1G am besten entsprechen - , k6nnte nach 

Ansicht des Öf3te:rreichischen Arc)ci terkar:'J:w:rtDc;es 

- 6 -, 
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C~Ul'Ch Cl'l· n 7'T; C~-, .J-"'D"''''''U··C''''ci CI1-'-l" , .. 'u.:Y"If"'" r~r.f""" """;'r\'nUf"':-""U""'''''Crcc , _.. t.:: .L \ ~ _-v 1...:_ 1:\. ... '_ • • _ \J ~ .l C e, '-!-..;..., L' ~ ... _.-:. :. ':'.loJ .1 .. J 

eine Verlet::::U210 des im Artikel 1 der von österreich 

BG:l. Er • 
. 

l.J.c:.O/1 0j69 '!C",,,-n,,(,",,tc"-' 'Rnc'n~",s "'Ir' " ~'·hC';.L. "07.'·.·. eine ' Be-o ~ "-" (_.:._ • • L 1 __ _ .. " ':'.1 VlV.. <. .. '- ...... .L""' ~ ... 'w' ..... \J _... _ . 
sch:-cu"llcunc; c: ... .:. im ~rtikel 18 ccs .st[!.otsc~u.nd0esct~cs 

übeI' (1ie Clllc;err.einc~ Rechte der Stc:w.tsbiirser, RGBl. 

Nr. 142/1 867 , statuierten Freiheit ~er Berufswahl ein­

treten. 

\hlS den Absatz ' ~7 der Smpfchlunc über d.i(~ intcrna-

tion<.:.le n81t der Cstcr-rei-

chisc~e Ent ':ici;:l1mgs6ienst S)c:ziala1..<.sbilcunc;skurse 

~ür Jucenaliche zu Entwicklunc~z~ecken i~ ~Bdlins bei 

\.Tl· "'n <"lb Ul~""c'I -"'h'''+- h"'l ·t""n c~l'e r· ·:."tcc'''~ ·('''-I':·~ü·~l'C~"Y.·.'Y'\r.,·" . • -:. <C, . " ...... .:"t.. •. \J __ ,00_ ". <_ . . \'J.l..!. .) 110.1. ",.;:,.1. '.'~.Lv.".l c...' ) -

institute lc:ufend .t..usbilc.unt;skll.rse :für J'US8DC; liche aus 

cler.. :?nt\·.rickl'..11:'C;f3li5ndern in Rollen BunceslUnGern ab . 

Auch G.ie land- U!1(} forE'.t\'lil."tflchaftlic:he Berufsaü..sbil­

c.U:le; ermöc1ic}:t insoesol1clere i~ (len J3ur..C:esli:inc~ern , 

in denen der Besuch der lanc:- Lind forst'vJirtschaftlichcn 

Berufsschule Pflicht ist, durch ihre AusbildunG eine 

Vor:,erei tune; für den Einsatz in EntvJickluTIGslc,ndern , 

zu.m.al die 3nt'"iickltiJ.'Y}e; der Lanc\·::i.rtschaft ein Hauptpro­

blerl der Entl·.'icklungs12J1c:er ist. Ferner hat eine be­

achtliche iU1zalll von Österreicherl1 aus dem land- u...Yld 

forstvJirtsch2.ftliccen Berufsstand die von der Katho­

lischen Akademie in 3::lausenhof in der Bundesrepublik 

Deü.tschla:nd vc.:-anstalteten So:c.l'..erprocrrur:me für AU8 -

bildunß von :2::ntiücklur.Gshelf e rn z1tlecks Einsatzes in 

Ent\'.·ickll.1.T~cssebieten absolviert. 

Die BU.!1c:esrec;icrur1e; hat in de:r;- Si tzunc:; des :Minister­

rates yom23,NevembeFo1911 beschlossen , den Bericht tiber 

die . E:21pfehlunr:-; (Ur. 136 ) betreffend SqnderIH·or;r8.l."!Ee für 

die Besch8.ftiCu:."l(?; und Ausbilc1ul1[; Jue;endlichel' zur 

Kenntnis zu neh::J.en und den anc:eschlossenen Beric:h.t dem 

7 -
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der Nationalrat vJolle den Bericht ü1)er c':.ie EmpfehlunG 

(Nr. 136) betreffend SonderprocraEu:''le für die 3eschäf­

tiCl.l_nc; und AusbildunC JUGendlicher zur l~enntnis n8hJ~en. 

', ' 

III-8 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 16

www.parlament.gv.at



.... 
~ 

'. ',' ' j 
1 

! 
" 

Empfchlun>: 136 

EMPFEHLUNG BETREFFEND SOi\DERPROGRA;\1i\.'lE 
FÜR DIE BESCHÄFTIGUl\G UND AUSBILDUÄG JUGE~DLICHER 

ZU ENTWICKLUNGSZWECKEN 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorgonisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Arbeitsamtes nach Genf einberufen 
wurde und am 3. Juni 1970 zu ihrer vierundfünfzigsten Tagung zusammen­
getreten ist, 

erinnert an die Besti ml11ungen der bestehenden internationalen Arbeitsüberein­
kommen und Empfehlungen über die Ausbildung und 13Cschäftigung Jugend­
licher, insbesondere an\~die Empfehlung betreffend die Arbeitslosigkeit 
(Jugendliche), 1935, die 'Empfehlung betreffend die berufliche Ausbildung, 
1962, und das übereinkommen und die Empfehlung über die Beschäftigungs­
politik, 1964; 

ist der Ansicht, daß Sonderprogramme für die Beschäftigung Jl!gcndlicher und 
Ausbildungsprogramme, die dazu bestimmt sind, Jugendlichen die zur 
Anpassung an den Rhythmus einer sich wandelnden Gescllsch~ft und für ihre 
aktive Beteiligung an der Entwicklung ihres Landes notwendigen Fertigkeiten 
zu vermitteln, eine Methode zur Lösung der Probleme im ZusolTImenhang mit 
der Beschäftigung von Jugendlichen darstellen, welche die in den bestehenden 
Urkunden behandelten Methoden ergänzt; 

stellt fest, daß die Probleme, die mit dieser Methode geiöst werden sollen, erst in 
den letzten Jahren in größerem Umfang in Erscheinung getreten sind; 

hält es für wichtig, eine Urkunde anzunehmen, in der die Ziele, Methoden und 
Garantien solcher Sonderprogramme in einer V.,reise festgelegt werden, daß sie 
mit den früher angenommenen internationalen Arbcitsßormen, die sich auf die 

. .. Dienstbedingungen in solchen Programmen beziehen können, völlig im 
Einklang stehen, insbesondere mit denjenigen des übereinkommens über 
Zwangsarbeit, 1930, und des Übereinkommens über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit, 1957; 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzunehmen betreffend Sonderprogramme 
für die Beschäftigung und Ausbildung Jugendlicher zu Entwick!ungszwecken, 
eine Frage, die den sechsten Gegenstand ihrer Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form einer Empfehlung erhalten sollen, 

, Die Konferenz nimmt heute, am 23. Juni 1970, die folgende Empfehlung an, die 
als Empfehlung betreffend Sonderprogramme für Jugendliche, 1970, bezeichnet wird, 

I. ART DER SONDERPROGRAMME 

1. (1) Diese Empfehlung gilt für Sonderprogramme, die es Jugendlichen ermög­
lichen sollen, an T~itigkeiten, zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklllllg ihres 
Landes teilzunehmen und eine Bildung, Fertigkei ten und Erfahrungen zu erwerben, 

I. 
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die ihnen ihre spätere "/irtschaftliche T:itigkeit auf dauernder Grundlage erleichtern 
und ihre Eingliederung in die Gesellschaft fördern. 

(2) Diese Programme werden im folgenden als" SOliderprogral11mc" bezeichnet. 

2. Als Sonderprogramme im Sinne dieser Empfehlung können gelten: 

a) Programme, die Bedürfnisse in bezug auf die Beschäftigung und Ausbild ung 
Jugendlicher erfüllen, denen durch die bestehenden inner$ta:ltlich,~n Bildungs­
oder Berufsausbi!dungsprogr3mme oder durch die normalen Möglichkeiten des 
Arbeitsmarktes noch nicht entsprochen wird; 

b) Programme, die Jugendliche, insbesondere arbeitslose Jugendliche, mit einer 
Bildung oder fachlicllen Befähigungcn, deren die Gemeinschaft für die Ent­
wicklung, insbesondere auf wirts.::haftlichem und sozi81em Gebiet sowie auf dem 
Gebiet des Bildungs- oder des Gesundhdtswcsens, bedarf, in die Lage versetzen, 
ihre Befähigungen im Dienste der Gemeinscl1aft zu g<)brauchen. . 

i 

II. ALLGE~lE!NE GRUNDSÄTZE 

3. (1) Die Sonderprogramme sollten im Rahmen der innerstaatlichen Entwick­
lungspläne organisiert werden, soweit solche besteher., und insbesondere vollständig 
mit den Plänen und Programmen zur Erschließung der ArbeitskraCcreserven lind zur 
Erreichung der produktiven Vollbeschäftigung sowie mit den ordentlichen Bildungs­
und Ausbildungsprogrammen für Jugendliche koordiniert werden. 

(2) Die Sonderprogramme soll ten einen vorübergehenden Charakter zur Befriedi­
gung unmittelbarer und dringender wirtschaftlicher und sozialer Bedürfnisse haben. 
Sie sollten sich nicht mit anderen Maßnahmen der Wirtschaftspolitik oder mit der 
Entwicklung ordentlicher Bildungs. oder Berufsausbildungsprogramme über­
schneiden eder diese beeinträchtigen und nicht als Ersatz für solche Maßnahmen und 
für die ordentlichen Programme betrachtet werden. . 

(3) Die SOllderprogramme sollten nicht so durchgeführt werden, daß dadurch die 
Arbeitsnormen herabgesetzt werden könnten; auch solltcn die Dienstleistungen der 
Teilnehmer nicht zum Nutzen privater Personen oder Unternellm~n verwendet 

. werd~n. 

(4) Die Sonderprogramme sollten den Teilnehmern erforderlichenfalls wenigstens 
ein Mindestmaß an Bildung vermitteln. 

4. Zu den wesentlichen Elementen jedes Sonderprogramli1s sollten die Wahrung 
der menschlichen Würde, die Entfaltung der Persöjllichkeit und die Entwicklung des 
persönlichen und sozialen Verautwortungsbewußts'.:ins gehören. . 

5. Die Sonderprogramme sollten ohne Diskriminierung auf Grund der Rasse, der 
. Hautfarbe, des Gcschlechts, des Glaubensbekenntnisses, der politischen Meinung, 

der nationalen Abstamml,ng oder der sozialen Herkunft durchgeführt werden; sie 
sollten zur Förderung der Gleichheit der Gelegenheiten und der Gleichbehandlung 
verwcndet werden. 

6. Die Ziele und Zwed"e jedes Sonderprogramms und die Teilnehmerkategorien 
sollten von der zuständigen Stelle klar bestimmt und im Lichte der Erfahrung in 
regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden. 

7. (1) Die Teilnahme an den Sonderprvgralllmen sollte freiwillig sein; Ausnahmen 
können nur durch gesetzgeberische Maßnahmen und nur dann zugc::lassen werden, 

( 
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~ wenn die Bestimmungen der bestehenden internation~l!en Arbeitsübereinkommen 
über die ZW:li1,;s:lfbeit und die Besch:iftigullgspo litik voll eingehalten werden. 

(2) Zu den Programmen, bei denen solche Ausnahmen zugelassen werden kön­
nen, kÖm~{e~l die folgenden gehören: 

a) Bildungs- und Ausbildungsprogramme, bei denen eine pfiichtmäßige Teilnahme 
arbeitsloser Jugendlicher während einer bestimmten Zeitspanne nach Überschrei­
ten des normalen Schulentlassungsalters vorgesehen ist; 

b) Programme für Jugendliche, die sich für eine bestimmte Zeit zu einer Dienst­
leistung verpflichtet haben, als Vorbedingung dafü r, daß sie eine Bild ung oder 
fachliche Befühigungen erwerben können, die für die Gemeinschaft im Hinblick 
auf die Entwicklung von besonderem Wert sind. 

(3) Werden solche Ausnahmen zugdassCll, so sollte den Teilnehmern in größt­
möglichem Maße die freie Wahl z'w'ischen verschiedenen verfügbaren Arten der 
Betätigung und verschiedenen Landesteilen gelassen wer'den, und ihre Befähigungcn 
und Eignungen sollten bei der Zuweisung ihrer Aufgaben entsprechend .berücksich-

. tigt werden. 

8. Die Dienstbedingungen der Teilnehmer an den Sonderprogrammen sollten von 
der zuständigen Stelle klar festgelegt werden; sie soilten mit den Rechtsvorschriften 
über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung übereinstimmen und mit 
den anderen RechtsvorschriCten im Einklang stehen, die für die ordentliche Aus­
biidung oder die normale Beschäftigung von Jugendlichen gelten. 

9. Die Teilnehmer soll ten weiterhin die Möglichkeit haben, Jugend- oder Gewerk­
schaftsverbänden ihrer Wahl anzugehören und an deren Tätigkeiten teilzunehmen. 

10. Es sollten formelle Verfahren bestehen, die es dep. Teilnehmern ermöglichen, 
gegen die ihre Anwerbung, ihre Aufnahme oder die Dienstbedingungen betreffenden 
Entscheidungen Einspruch zu erheben, sowie vereinfachte Verfahren zur Behandlung 
geringfügiger Beschwerden. 

III. P ROGRAMME, DIE BEDÜRFNISSE I~ BEZUG AUF DIE BESCHÄFTIGUNG U:-lD AUSDlL­
DUNG JUGENDLICHER ERFÜLLEN, DENEN DURCH DIE 13ESTEHE:-.IDE:-l INNERSTAATLICHEN 
BILDUNGS- ODER BERUFSAUSBILDUNGSPROGRAM).1E ODER DURCH DIE NORMALEN MÖG~ 

LICHKEITEN DES ARBEITSMARKTES NOCH NICHT ENTSPROCHEN WIRD 

A. Z wecke 

11. Je nach den innerstaatlichen Erfordernissen und Umständen sollten Sonder­
programme, für die dieser Abschnitt der Empfehlung gilt, einem oder mehreren der 
folgenden bes0nderen Zwecke dienen: ' 

a) Jugendlichen, die in bezug auf Bildung oder in anderer Hinsicht benachteiligt 
sind, eine Bildung, Fertigkeiten und Arbeitsgewohnheiten zu vermitteln, die für 
eine nützliche und bezahlte wirtschaftliChe Tätigkeit und für ihre Eingliederung in 
die Gesellschaft notwendig sind; 

b) die Jugendlichen an· der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung des Landes, 
einschließlich der Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete, 
teilnehmen zu lassen; 

c) Jugendlichen, die sonst arbeitslos wären, eine nützliche Beschäftigung im Zusam­
menhang mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu verschaffen. 

-- -----_._----. - - --_ .. .. --_._--
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'n. Tei!lIalllllC 

12. Bei der Ausw:lhl von Jugencilichen für die Teilnahme an Sonderprogiammen 
sollte folgendes berücksichtigt werden: 

a) das Alter, die Bildung, die Ausbildung und gegebenenf:llls die Arbeitserfahrung 
der Anwärter; je I,~ch der Art des Progr:lmms sollte dabei Rücksicht genommen 
werden auf das Ziel, benachteiligten Jugendlichen vermehrte Gelegenheiten zu 
bieten, sowie auf ihre Fähigkeit, aus dem Programm 1\'utzen zu ziehen und einen 
Beitrag zu seiner Durchführung zu leisten; 

b) ihre geistige und körperliche Eignung für die Aufgaben, die sie während und nach 
ihrer Teilnahme an dem Programm zu erfüllen haben; 

c) das Ausmaß, in dem die im Rahmen des Programms zu erwerbende Erfahrung 
voraussichtlich die zukünftigen Gelegenheiten cler betreffenden Jugend1ichen ver­
mehren und sie befähigen wird, zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
beizutragen. 

13. Die zust~indigc Stelle s011te Altersgrenzen für die Teilnahme festsetzen, die der 
im Rahmen verschiedener Arten von Sonderprogrammen vermittelten Ausbildung 
und der auszuführenden Arbeit entsprechen. Diese Altersgrenzen sollten die inter­
nationalen Arbeitsnormen betreffend das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäf­
tigung berücksichtigen. 

14. Die Sonderprogramme soliten einer möglichst großen Anzahl von Jugend­
lichen die Aufnahme einer normc.len wirtschaftlichen Tätigkeit oder den Übergang zu 
ordentlichen Bildungs- oder Berufs:lUsbildungsprogrammen ermöglichen; die Teil­
nahmedauer sollte dementsprechend begrenzt sein. 

15. In jedem Sonderprogramm sollte durch geeignete Maßnahmen dafür gesorgt 
werden, daß jeder Teilnehmer vor seiner Au:uahme aile Dienstbedingungen (ein­
schließlich etwaiger Verhaltensregein), die im Rahmen des Programms auszuführen­
den Arbeiten, die erforderliche Ausbildung und seine Rechte während und bei 

, Beendigung seiner Dienstzeit vollkommen versteht. 

C. J.'lhalt der SOlIderprogramme 

16. Der Inhalt der Sonderprogramme sollte dem Alter, dem Geschlecht, dem 
Bildungs- und Ausbildungsgrad und den Fähigkeiten der Teilnehmer angepaßt sein 
und kann demnach, auch innerh~lb eines Programms, unterschiedlich sein. 

17. Alle Sonderprogramme sollten eine kurze Einführungszeit zu dem Zweck 
umfassen, 

a) die Teilnehme~ in Fragen zu unterrichten, die für alle VO,1 Interesse sind, wie 
insbesondere die allgemeinen Regeln der Sicherheit und Hygiene und die Einzel­
heiten der für die Tätigkeiten im Rahmen des Programms geltenden Vorschriften; 

b) die Teilnehmer ~1it den Lebens- und Arbeitsbedingungen im Rahmen des Pro- , 
gramms vertraut zu macht:u und ihr Interesse anzuregen; 

c) die Eignungen der Teilnehmer festzustellen, um sie bei derjenigen Tätigkeit 
einzusetzen, die diesen Eignungen am besten entspricht. 

18. Den an den Sonderprogrammen teilnehmenden Personen sollte ein ergänzen­
der Unterricht erteilt werden, u . a. über staatsbürgerJ ich(;, wirtschaftliche und soziale 
Fragen, der auf ihre Bedürfnisse sowie die Bedür!i1isse und 'vVunscnziek ihres Landes 

~ 
I 

\ 
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bezogen ist; ferner sollten sie über die Rolle und die Funktionen der allf der 
Grundlage der Freiwilligkei t erri chteten Organisationen zur Vertretung dl!r Interessen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber unterrichtet werden. 

19. Die Sonderprogramme, die ausschließlich oder teilweise dazu bestimmt sind, 
Jugendlichen mit begrenzten Gelegenheiten die für eine l1ützliche wirtschafdiche 
Tätigkeit notwendigen Fertigkeiten zu vermitteln, sollten 

a) vor allem darauf abzielen, die Teilnehmer für Berufe vorzubereiten, in denen sie 
voraussichtlich Möglichkeiten für eine nützliche Tätigkeit finden werden, dabei 
aber ihren Wünschen bezüglich ihrer Berufswahl soweit als möglich Rechnung 
tragen; , 

b) den Teilneh mern eine gute praktische Grundausbildung und die en tsprechenden 
theoretischen Kenntnisse vermitteln; 

c) die Rolle berücksichtigen, d ie die Teilnehmer g:!gebenenfalls spielen könnten, 
indem sie einen anregenden Einfluß auf andere Personen ausüben, und ihnen die 
für eine solche Rolle erforderl ichen 13efähigungen vermitteln ; 

d) folgendes erleichtern und nach Möglichkeit gew:ibrleisten : 
i) den Übergang zu den ordentlichen Bildungs- oder Berufsausbildungsprogram­

men oder zu anderen Sonderprogrammen für ~veitere Bildung und Ausbi ldung, 
insbesondere für jene Teilnehmer, die besondere Begabung zeigen; 

, ii) den Übergang zu einer normalen wirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere 
durch Maßnahmen, die gewährleisten sollen, daß die von den Teilnehmern 
erworbenen Befiihigungen bei dieser Tatigkeit anerkannt werden. 

20. Die Sonderprogramme, die ausschließlich oder teilweise dazu bestimmt sind, 
Jugendliche an Vorhaben der wirtschaftlichen und :sozialen Entwickl ung teilnehmen 
zu lassen, sollten 

a) den Teilnehmern eine Ausbildung vermitteln, die ihnen zumindest die für die 
auszuübende Arbeit erfqrderliehe Befähigung verleiht, sowie eine Ausbildung in 
bezug auf die einschlägigen Maßnahmen der Hygiene und Sicherheit; 

b) auf die Ent"\'icklung guter Arbeitsgewohnheiten abzielen; 

c) die Teilnehmer soweit wie möglich bei Tätigkeiten beschäftigen, für die sie sich 
als geeignet erweisen und für die sie einige Befähigungen besitzen. 

21. Als Kriterien für die Auswahl von Arbeitsvorhaben im Rahmen der in Ab­
satz 20 erwähnten Sonderprogramme sollten u.a. gelten: 

a) der Beitrag, den sie zur Ausweitung der wirtschaftlichen Tätigkeit des Landes 
oder Gebietes und insbesondere der zukünftigen Gelegenheiten der Teilnehmer 
leisten könnten; 

b) der Wert der Ausbildung, insbesondere mit Rücksicht auf die Berufe, in denen die 
Teilnehmer später voraussichtlich Gelegenheiten für eine nützliche Tätigkeit 
finden werden; , 

c) ihr Wert als In vestition für die wirtschaftliche und soziale E~twiektung und die 
Wirtschaftlichkeit der Vorhaben, insbesondere das Verhältnis zwischen Kosten­
aufwand und Ergebnissen; 

d) die Notwendigkeit besonderer Aktionsmittel, was insbesondere bedeutet, daß die 
Arbeit der Teilneh:r.er für diejenige der normal beschäftigten Arbeitskräfte kein 
unlauterer Wettbewerb ist. 
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D. Dienstbedillgllflgen 

22. Die Dienstbedingungen sollten mindestens den folgenden Normen ent­
sprechen: 

a) die Dauer der Dienstzeit sollte normalerweise zwei Jahre nicht übersteigen; 

b) bestimmte Gründe, z. B. solche medizinischer Natur oder p'rsönliche oder im 
Familienkreis auftretende Seh'.Vieri d~eite n, s0Ilten Gls ausr<!ichcndc Grlinde für 
das Ausscheiden eines Teilnehmers ~or Abiauf der normalen Di~nstzeit anerkannt 
werden; 

c) die Zahl der tiigJich und wöchentlich für die Arbeit und die Ausbildung auf­
gewendeten Stunden sollte so begrenzt werden, daß den Teilnehmern genügend 
Zeit für Bildungszwecke und zum Ausruhen sowie für Freizeitbetätigung bleibt; . 

d) neben angemessener Unterkunft, Verpflegung und Kleidung je n:tch der Art des 
betreffenden Sonderprogra111111s sollten die Teilnehmer ein Bafentgelt erh:tlten; 
ferner sollte ihnen die Möglichkeit und ein Anreiz zum Sparen geboten werden; 

e) betriigt die Dauer der Dienstzeit in einem Sonderprogramm ein Jahr oder 111ehr, 
so sollte den Teilnehmern ein Jahresurlaub gewäh.t werden, wenn möglich mit 
kostenloser Heim- und Rückreise; 

f) die Teilnehmer sollten SOweit wie möglich durch die Bestimmungen der Sozialen 
Sicherhe:t eriaßt sein, die für in normalen Arbeitsverhäl tnIssen stehende Personen 
gelten; auf jeden Fall sollten Vorkehrungen für eine unentgeltliche ärztliche 
Betreuung der Tei lnehmer und fü r eine Entschädigung bei Invalidität oder Tod 
infolge von Unfall oder Krankheit während der Teilnahme an dem Sonderpro-

. gramm getroffen werden. . 

E. Auswalz! und Ausbildung des Stammpersonals 

23. In;1erhalb jedes Sonderprogramms sollte dafür gesorgt werden, daß die Teil­
nehmer von ausgebildetem Stammpersonal beaufsichtigt werden, dem fachliche und 
pädagogische Beratung zur Verfügung steht. 

24. (1) Bei der Auswahl der Mitglieder des Stammpersonals sollte nicht nur 
besonden:r Wert darauf gelegt werden, daß sie hinreichende Befähigungen und 
Erfahrung in der auszuführenden Arbeit, sondern auch Verständnis für die Belange 
der Jugend, Führungseigenschaften und Anpassungsfähigkeit besitzen. Zumindest 
einige Mitglieder des Stammperson~1s sollten Erfahrung in einer normalen Beschäfti­
gung außerhalb VOll Sonderprogrammen erworben haben. 

(2) Alle verfügbaren ?vlöglichkeiten für die Anwerbung des Stammpersonals 
sollten in Betracht gezogen wC:!rden, einschließlich der Möglichkeit, jene Teilnehmer, 
d.ie Führungseigenschaften -bewiesen haben, dazu anzuspornen, sich selbst für den 
Übertritt ins Stammpersonal vorzube:·eiten. . 

25. Die Ausbildung der Führungskräft~ und anJerer Fachkräfte soUte zusätzlich 
zum Unterricht in den jeweils erforderlichen beruflichen Spezialk~nntnisscn minde­
stens folgendes umfassen: 

a) Ausbildung in Lehrmethoden mit besondere r ,Berücksichtigung der bei der Aus­
bildung von Jugendlichen zur Anwendung gelangenden Methoden; 

b) grundlegenden Unterricht auf dem Gebiet der menschlichen Beziehungen, beson­
ders unter Berücksichtigung der MOtivation und der Einstellung zur Arbeit ; 

\ 
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c) Ausbild ung in der Org:1l1 isJ tiori der Arbeit . einschließlich der Zuweisung von 
ArbeitsJufgaben entsprechend den Fähigkeiten und ccm Ausbi:dungsgrad eie r 
Teilnehmer. 

26. Die Ausbildung des Verwal tungspersonal5 soli te zus:i tzl ich zum Unterrid1t in 
den jeweils erforderlichen beruflichen Spezial kenntnissen mindestens folgendes um­
fassen: 

a) Unterricht, der den be teiligten Personen das Verständn is fü r die Ziele des Sonder­
programms und die Ken ntn is der einschbgigen Arbei ts- und Jugenöschutzgese tz­
gebung sowie der für das Programm im einzdnen geltenden Vorschriften vermit­
teln soll; 

b ) Unterricht, der eine ausreichende Kenntnis der technischen Gesichtspunkte der 
im Rahmen des Programms durchgeführten Arbeiten vermitteln soll; 

c) U nterricht in F I:agen der menschlichen Beziehungen, der geeignet ist, die Herstel­
lung guter Beziehungen mit den Führungskräften und anderen Fachkräften lind 
den Teilnehmern zu erleichtern. 

F. Unterstützung der Teilnehmer im Hinblick auf ihr zukünftiges Remfsleben 

27. Während ihrer D ienstleistung im Rahmen eines Sondcrprogrnmrns sollten 
den Teilnehmern Auskünfte und Ratschl~ge erteilt werden, um ihnen die Entsd r.::i­
dung über ihr zuk.ünftiges Berufsleben zu erleichtern . 

. 28. Den Teilnehmern, die besondere Begabung zeigen, sollte in jeder geeigneten 
Weise geholfen werden, nach Beend·igung ihrer Dienstzeit ihre Bildung und Ausbil ­
dung außerhalb des Sonderprogramms fortzusetzen. 

29. Es sollten u nverzüglich besondere Bemübungen unternommen werden, 11m 

die Teilnehmer nach Beendigung ihrer Dienstzeit rasch in eine normale wirtschaft­
liche Tätigkeit einzugliedern; dies sollte zusätzlich zu den normalen Bemühungen der 
Arbeitsmai:ktverwaltung und aller anderen geeigneten Stellen geschehen. 

30. 'Die Entlassung von Teilnehmern 'aus dem Dienst sollte nach Möglichkeit 
zeitlich und zahlenmäßig auf die Fähigkeit der Wirtschaft abgestimmt werden, neuen 
Arbeitskräften Erwerbsmöglichkeiten zu bieten . In außerordentlichen Programmen, 
die eine pflichtmäßige Teilnahme vorsehen, sollte jedoch das Recht des einzelnen, 
nach der ursprünglich festgesetzten Dienstzei t aus d~rn Programm auszuscheiden, 
gewährleistet werden. 

31. D ie Unterstützung, die den ehemaligen Teilnehmern, die für eigene Rechnung 
oder als Mitglieder einer Gruppe eine Tätigkeit aufnehmen, möglichst durch schon 
bestehende Einrichtungen gewährt werden sollte,. könnte folgendes umfassen : 

a) die Erleichterung des Zugangs zu Kredit- und Sparinstiruten und Vermarktungs­
einrichtungen ; 

b) die Aufrcchterhalrung des K ontaktes, um ihnen jede Förderung und die not­
wendigen fachlichen Ratschläge in Fragen der Betriebsführung zuteil werden zu 
lassen; 

c) in bezug auf Genossenschaften eine finanziel!e Hilfe -U!ld Verwaltungshilfe, wie sie 
in der Empfehlung betreffend die Genossenschaften (Entwicklungsländer), 1966; 
vorgesehen ist. 

32. Nach Maßgabe der vorhandenen Mittei sollten die Teilnehmer nach znfrie­
denstellendem Abschluß ihrer D ienstzeit entweder eine Barzahlung oder eine Sach-

.. , 
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leistung, z. B. einen Satz Werkzeuge, zur Erleichterung der Aufnahme einer normalen 
wjrtschaflli~hen T~ltigkeit erhalten. 

IV. PROGRA~I~IE, DIE JUGEKDLlCHE 1I1lT EINER BILDUNG ODER FACHLICHEN BEFXH1-

GUNGEN, DEREN DIE GDIEINSCHAFT FÜR DIE ENnVICKLUNG BEDARF, lN DIE LAGE 

VERSETZEN, DIESE BEFXHIGUNGEN IM DIE~STE DER GE~IEI:--;SCHAFT ZU GEBRAUCHEN 

33. Die Sonderprogramme, für die dieser Abschnitt der Empfehlung gilt, sollten 
das Interesse der Jugendlichen an der wirtschaftl icht;n und sozialen Entwicklung ihres 
Landes anregen und das I3ewußtsein der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft 
entwickeln. 

34. D ie Teilnehmer sollten in Tätigkeitsbereichen eingesetzt werden, für die sie 
besonders benihigt sind, oder in eng benachbarten Bereichen. 

35. Nötigenfalls sollten die Befähigungen der Teilnehmer durch eine Ausbildung 
in den Fertigkeiten und Methoden vervollständigt werden, die sie zur Ausfüluung der 
ihnen gestellten AufgabeIl benötigen. 

36. Es sollte dafür gesorgt werden, daß die Teilnehmer eine fachkundige Beratung 
betreffend die bei der Ausführung ihre r Aufgaben auftretenden Probleme leicht 
erlangen können. . 

37. Die Dienstbedingui1gen sollten zumindest den folgenden Normen entsprechen: 

a) die Dauer der Dienstzeit solite normalerweise zwei Jahre nicht übersteigen; 

b) bestimmte Gründe, z. B. solche medizinischer Natur oder persönliche oder im 
Familienkreis auftretende Schwierigkeiten, sollten als ausreichende Gründe für 
das Ausscheiden eines Teilnehmers vor Ablauf der normalen Dienstzeit anerkannt 
werden; 

c) die Arbeits- und Ausbildungszeitpläne sollten das Bedürfnis der Teilnehmer nach 
Erholung und Freizeit berücksichtigen; 

d) neben angemessener Unterkunft und Yerpflegungje nach der Art des betreffenden 
Sonderprogramrns sollten die Teilnehmer ein entsprechendes Entgelt erhalten; 

. e) beträgt die Dauer der Dienstzeit in einem Sonderprogramrn ein Jahr oder mehr, 
.·t ' so sollte den 1"eilnehmern ein lahresurlaub gewähr( ",verden, wenn 111Öglich nüt 

kostenloser Heim- und Rückreise; 

A _ ....... 

f) die Teilnehmer sollten durch die jeweils geeigneten Bestimmungen der Sozialen 
Sicherheit erfaßt sein, die für in normalen Arbeitsverhältnissen stehende Personen 
gelten; auf jeden Fall sollten Vorkehrungen für ei ne unentgeltliche ärztliche 
Betreuung der Teilnehmer und für eine Entschädigung bei Invalidität oder Tod 
infolge von Unf:lll oder Krankheit wührend der Teilnahme an dem Sonderpro­
gramm getroffen werden. 

38. Es sollten Maßnahmen getroffen werden, um de;l Übergang der Teilnehmer 
nach Abschluß ihrer Dienstzeit zu einer normalen Beschäftigung in ihrem Beruf zu 
erleichtern. . 

V . VERWALTUNGSFRAGEN. 

59. Die Leitung und Koordin:erung der Sonderprogramme auf g;"!samtstaatlieher 
Ebene sollte über eine oder mehrere geeignete Stellen erfolgen, di..! von der zuständi­
gen Stelle errichtet werden. 

40. Diese Stellen sollten soweit wie möglich neben den von der Regierung 
ernannten Mitgliedern auch Vertreter von Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- und Jugend-

\ 
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verbtinden umfassen, Um deren aktive Beteiligung an der Planung, Durchführung, 
Ko\)rdillierung, Beaufsichtigung und Bewerlung der Sonderprogramme zu gewähr­
leisten. 

41. Bei der Ausführung ihrer Aufgaben sollten die SrclleIl erford~rlichcnfal!s 
freiwillige Organisationen sowie Dienststellen anhören, die für Sa.:hgcbictc wie Arbeit, 
Bildungswescl1, Wirtschaftsfragcl1, Landwirtschaft, Industrie und soziale Angelegen­
heiten zusl:indig sind. 

42. Die Stellen sollten mit elen Dienststdlen, die für die ordentlichen Bildungs­
und Ausbi ldungsrrogramme verantwortlich sind, st:indig in Fühlung bleiben, um 
eine Koordinierung im Hinblick auf die allnüihliche Absch::lffullg der Sonderpro­
gramme, die so rasch wie möglich erfolgen sollte, zu gewährleistcn . 

43. D ie aktive Betei ligung örtlicher Stellen sollte bei der Auswahl und Durch­
füh rung von Vorhaben im Rahmen der Sor.dcrprogramme angestrcbL vI'crden: 

44. Bei der Aufstellung \'on Sonderprogrammen sollte sich die zust:indige Stelle 
u m die Bereitstellung ausreichender finanzieller und materieller Mittel sowie des 
erforderlichen sachkundigen Personals bemühen, um ihre vollständige Durchführung 
zu gew:ihrleisten. In diesem Zusammenhang sollte besonders darauf geachtet werden, 
auf welche Weis::: sich die Programme eigene Einkommensquellen schalTen könnten. 
Von den Teilnehmern oder ihren Familienangehörigen sollte kein finanzie!1er Beitrag 
verlangt werden. 

45. Es sollte Vorsorge für eine regelmäßige Aufsicht über d ie Soncterprogramme 
. und für deren Rechnungsprüfung getroffen werden. 

46. D ie Organisation . auf örtlicher Ebene sollte so beschaffen sein, daß die 
Teilnehmer naeh und nach zur Beteiligung an der Verwaltung ihres eigenen Pro­
gramms ausgebildet und angespornt werden. 

VI. I NTERNATIONALE ZUSA:Vl:'IENARBEIT 

47. Im Falle von Sonderprogrammen, bei denen Jugendliche aus einem Land an 
Tätigkeiten zur Entwicklung eines anderen Landes teilnehmen, sollten die zustindigen 
Stellen und sonstigen beteiligten Organe die entsprechenden Bestimmungen dieser 
E mpfehlung soweit wie möglich in Fragen innerhalb ihres Zust~ndigkeltsbereiches 
anwenden und miteinander zusammenarbeiten, um die Anwendung dieser Bestim­
mungen auf Sachgebieten zu gewährleisten, die gemeinsame Maßnahmen erfordcrn, 
sowie um Schwierigkeiten zu beseitigen, die im Zusammenhang mit dieser Anwen­
dung auftreten könnten. 
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